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Beschleunigung von Investitionen durch vereinfachte Auftragsvergabe im Land M-V 
 
Seit dem 16. Februar 2009 ist der sogenannte „Vergabebeschleunigungserlass für Mecklenburg-
Vorpommern“ in Kraft und damit eine vereinfachte Vergabe öffentlicher Aufträge möglich.  
 
Zur Umsetzung des bereits von der Bundesregierung verabschiedeten Konjunkturpaketes II hat das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus auch für Mecklenburg-Vorpommern eine 
Verwaltungsvorschrift „Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II“ erlassen. Danach wurden die bestehenden Wertgrenzen für die Vergabe von 
Bauleistungen (freihändige Vergabe bis 100.000 EURO, Beschränkte Ausschreibung bis 1.000.000 
EURO) und für Liefer- und Dienstleistungen (freihändige Vergabe sowie Beschränkte Ausschreibung bis 
100.000 EURO) wesentlich angehoben.  
Auch bei den vereinfachten Vergabeverfahren ist von den Vergabestellen ausreichend Wettbewerb zu 
organisieren. So sind vor Auftragserteilung bei „Freihändiger Vergabe“ in der Regel mindestens drei und 
bei „Beschränkter Ausschreibung“ mindestens fünf Angebote einzuholen. Diese Aufträge können 
vorzugsweise an Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern vergeben werden, wenn diese ihre 
Fachkunde. Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber der Vergabestelle bereits in einem 
vorherigen Vergabeverfahren nachgewiesen haben und der „Erlass über die Zubenennung von 
Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern durch die Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-
Vorpommern e.V. bei der Vergabe öffentlicher Aufträge…“ von den öffentlichen Auftraggebern 
angewendet wird. 
Diese vereinfachten Regeln und Verfahren sind im Interesse all unserer kleinen und mittleren 
Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, die hiermit eine zusätzliche Gelegenheit erhalten, sich um 
Aufträge zu bewerben. Und weil künftig die Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge verstärkt in Fach- 
und Teillose aufzuschlüsseln sind, können auch regionale kleine und mittlere Unternehmen sowie 
Handwerksbetriebe und baugewerblichen Kleinstunternehmen diese Aufträge gewinnen. 
 
Der „Vergabebeschleunigungserlass“ ist von allen Dienststellen des Landes, der Landkreise, kreisfreien 
Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, anzuwenden und wurde bis zum 
31.12.2010 befristet. Die vollständigen Texte des neuen Wertgrenzen- und des Zubenennungserlasses 
finden Sie auf den Internetseiten der Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. (ABST), im 
Bereich Gesetze und Erlasse, unter http://www.abst-mv.de/leistungen/beratung/gesetze_regelungen.php 
 
Die Benennung von regionalen Unternehmen aus dem Land M-V erfolgt aus einer bei der ABST 
geführten „Bieter-Datenbank“. Diese wird ständig aktualisiert und in enger Zusammenarbeit mit den 
Kammern und den einzelnen öffentlichen Vergabestellen im Land erweitert.  
 
Die Aufnahme in das Bieterverzeichnis der ABST ist für alle kammerzugehörigen Unternehmen 
kostenfrei. Einzige Vorraussetzung ist, dass die üblichen Angaben und Nachweise der betrieblichen 
Fachkunde sowie der wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens (gemäß § 
8 VOB/A bzw. § 7 VOL/A) in einem Servicebogen der ABST erfasst sind. Den Servicebogen können Sie 
hier einsehen und herunterladen: http://www.abst-mv.de/download/Servicebogen.pdf 
 
Für weitere Informationen und Rückfragen stehen Ihnen Frau Dumroese und Herr Reisenauer gern 
persönlich zur Verfügung (0385- 3 99 32 50). 


